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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG
[SR 142.31]). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht
eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.1
Die Vorinstanz gelangt in der angefochtenen Verfügung zu Schluss, die Vorbringen der
Beschwerdeführenden würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss
Art. 3 AsylG nicht standhalten. Die Vorbringen der Beschwerdeführenden seien Ausdruck
der schwierigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse in Senegal und
Mali, von denen sehr viele Personen in gleichem Mass betroffen seien. Indes seien diese
Schwierigkeiten nicht asylrelevant. Betreffend die familiären Probleme wäre es den
Beschwerdeführenden zumutbar gewesen, bei den Behörden um Schutz beziehungsweise
an einem anderen Ort in Senegal Zuflucht zu suchen. Vor dem damaligen Hintergrund sei
die Ausreise nach Mali anzuzweifeln. Zudem hätten die Beschwerdeführenden nicht
darzutun vermocht, dass sie persönlich vom Konflikt in Mali betroffen gewesen seien.



Schliesslich sei nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer nicht auch die senegalesische
Staatsangehörigkeit seines Vaters besitze. Diese Zweifel würden dadurch bestärkt, dass der
Beschwerdeführer keine Identitätsdokumente bezüglich der geltend gemachten malischen
Staatsangehörigkeit beigebracht habe.

E. 4.2
In der Rechtsmitteleingabe halten die Beschwerdeführenden daran fest, sie erfüllten die
Voraussetzungen zur Anerkennung als Flüchtlinge. Der vorinstanzliche Schluss ist indes
nicht zu beanstanden. In der angefochtenen Verfügung wird einlässlich dargelegt, weshalb
die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen zur Anerkennung als Flüchtlinge nicht
erfüllen. In der Rechtsmitteleingabe halten die Beschwerdeführenden daran fest, der
Beschwerdeführer besitze ausschliesslich die malische Staatsangehörigkeit. Gemäss den
eigenen Aussagen des Beschwerdeführers war sein Vater senegalesischer
Staatsangehöriger. Senegal kennt das Prinzip des Erwerbs der Staatsbürgerschaft durch
Abstammung (http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/57883/staatsbuerge
rschaft-illegale, aufgerufen am 29.09.2015). Vor diesem Hintergrund ist deshalb zu
schliessen, dass der Beschwerdeführer entgegen seinen Behauptungen Staatsangehöriger
Senegals ist. Mit dem blossen, nicht näher substantiierten Festhalten an der behaupteten
malischen Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers, bringen die Beschwerdeführenden
jedenfalls nichts vor, womit sie diesen Schluss auch nur schon ansatzweise in Frage ziehen
könnten. Namentlich haben sie keinen Beleg für die behauptete malische
Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers beigebracht. Weitergehend legen die
Beschwerdeführenden mit dem blossen Wiederholen des aktenkundigen Sachverhalts nicht
dar, inwiefern die Vorinstanz zu Unrecht das Vorliegen der Flüchtlingseigenschaft verneint
hat. Um diesbezüglich Wiederholungen zu vermeiden, kann auf die zutreffenden
Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Schliesslich ist an dieser
Stelle noch anzumerken, dass es sich bei Senegal um ein vom Schweizerischen Bundesrat
als verfolgungssicher anerkanntes Land (sogenanntes safe country) handelt. Die Vorinstanz
hat die Asylgesuche zu Recht abgelehnt.

E. 5
Gemäss Art. 44 AsylG verfügt die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der
Schweiz und ordnet den Vollzug an, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht
eintritt. Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (BVGE
2009/50 E. 9). Die Vorinstanz hat die Anordnung der Wegweisung demnach zu Recht
verfügt.

E. 6.1
Das Bundesverwaltungsgericht geht wie bereits die Vorinstanz von der senegalesischen
Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers (vgl. vorstehend Ziff. 4.3) aus und prüft den
Vollzug der Wegweisung nach Senegal.

E. 6.2
Der Vollzug der Wegweisung ist nach Art. 83 Abs. 3 AuG (SR 142.20) unzulässig, wenn
völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin in den
Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da die Beschwerdeführenden die
Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot
von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der



Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des
Vollzuges beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen
Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Aus den Aussagen der Beschwerdeführenden und
den Akten ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer
Ausschaffung nach Senegal dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Der Vollzug
der Wegweisung ist zulässig.

E. 6.3.1
Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AuG unzumutbar sein, wenn der
Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen
wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet
sind. Auf Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung aufgrund einer medizinischen
Notlage ist zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland
nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden
Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Als
wesentlich gilt dabei die allgemeine und dringende medizinische Behandlung, welche zur
Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist (BVGE 2011/50
E. 8.3).

E. 6.3.2
Die allgemeine Lage in Senegal ist weder durch Krieg, Bürgerkrieg noch durch eine
Situation allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, aufgrund derer die Zivilbevölkerung
allgemein als konkret gefährdet bezeichnet werden müsste. Die Beschwerdeführenden
machen denn auch geltend, aufgrund gesundheitlicher Probleme der ganzen Familie sei der
Vollzug der Wegweisung nicht zumutbar. Sie gaben verschiedene Arztzeugnisse als
Beweismittel zu den Akten.

E. 6.3.3
Bezüglich des Beschwerdeführers liegt ein Arztzeugnis von Dr. med. G._______, vom 28.
Oktober 2014 vor. Darin wird eine depressive Episode mittleren Grades festgestellt und
ausgeführt, die erheblichen Schlafstörungen bedürften einer medikamentösen Behandlung
sowie einer regelmässigen, wöchentlichen psychotherapeutischen Therapie, um die
Albträume zu verarbeiten. Sodann bittet der Arzt, dem Beschwerdeführer aus humanitären
Gründen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilten. Aufgrund dieses ärztlichen Schreibens
ist offensichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht auf eine dringende medizinische
Behandlung, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut
notwendig ist, angewiesen ist. Solches ist auch aufgrund der Akten nicht ersichtlich. Es
liegen somit keine medizinischen Gründe vor, die gegen die Zumutbarkeit des Vollzugs
Wegweisung des Beschwerdeführers sprechen.

E. 6.3.4
Hinsichtlich der Beschwerdeführerin liegt ein Arztzeugnis eines Facharztes für Nasen-,
Ohren- und Halskrankheiten vom 29. Oktober 2014 vor. Darin wird ein chronisch
dekompensierender Tinnitus rechts mit geringgradiger Innenohrschwerhörigkeit rechts
diagnostiziert. Dem Zeugnis ist nicht zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin
diesbezüglich auf eine medizinische Behandlung angewiesen wäre. Solches wird auch



weder in den Eingaben geltend gemacht, noch sind den Akten entsprechende Hinweise zu
entnehmen. Insoweit vermögen die Beschwerdeführenden auch aus diesem Arztzeugnis
nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Weiter hat die Beschwerdeführerin zwei weitgehend
identische Austrittsberichte der E._______ vom 23. April und 28. Mai 2015 eingereicht.
Gemäss diesen war sie vom 30. März bis 23. April 2015 infolge eines freiwilligen Eintritts
in stationärer Behandlung und wurden bei ihr eine schwere depressive Episode mit
psychotischen Symptomen (ICD F32.3), eine Posttraumatische Belastungsstörung (ICD
F43.1) sowie eine Histrionische Persönlichkeitsstörung (ICD F60.4) diagnostiziert. Zum
psychischen Befund bei Eintritt wird in den Berichten festgestellt, die Beschwerdeführerin
sei wach, bewusstseinsklar, orientiert. Sie leide unter Gedankenkreisen, Grübeln,
inhaltlichen Denkstörungen im Sinne von Verfolgungserleben, optischen Halluzinationen,
seit Jahren Stimmenhören mit imperativem Charakter. Im Affekt sei sie niedergeschlagen,
wenig schwingungsfähig, in der Psychomotorik und im Antrieb vermindert, keine Selbst-
oder Drittgefährdung. Zum Verlauf führt der behandelnde Arzt aus, es hätten mehrere
Gespräche mit einer Ethnopsychologin stattgefunden, bei welchen insbesondere die
Vergangenheit Thema gewesen sei. Dabei habe sich gezeigt, dass die Beschwerdeführerin
und ihre Familie sehr unter den unklaren Aufenthaltsverhältnissen, ihrer Hoffnungslosigkeit
für die Zukunft, den traumatisierenden Fluchterlebnissen und ihrer Vernachlässigung in der
Kindheit sowie der Sorge um ihren Sohn leiden würde. Zur Beurteilung wird ausgeführt,
unter der medikamentösen Therapie habe sich eine deutliche Besserung gezeigt. Die
Beschwerdeführerin sei bei fehlenden Hinweisen auf akute Selbst- und Fremdgefährdung
und deutlich stabilisiertem Zustand in die ambulante Weiterbehandlung entlassen worden.
Diesbezüglich seien eine Weiterführung der antidepressiven Therapie sowie
psychotherapeutische Gespräche zu empfehlen. Die Beschwerdeführerin wurde im April
2015 in deutlich stabilisiertem Zustand aus der E._______ entlassen. Seither ist rund ein
halbes Jahr vergangen. Ob sie zwischenzeitlich den ärztlichen Empfehlungen für die
ambulante Behandlung nachgekommen ist, ist den Akten nicht zu entnehmen. Jedenfalls hat
die Beschwerdeführerin bis heute im Rahmen der ihr obliegenden Mitwirkungspflicht (Art.
8 AsylG) keinen weiteren ärztlichen Bericht eingereicht, welchem zu entnehmen wäre, dass
sie aktuell in psychotherapeutischer Behandlung ist. Nachdem die Beschwerdeführenden
bis vor einem halben Jahr regelmässig ärztliche Berichte bezüglich ihres
Gesundheitszustandes eingereicht haben, ist davon auszugehen, dass die
Beschwerdeführerin nicht weiter in ärztlicher beziehungsweise psychotherapeutischer
Behandlung ist. Bezeichnenderweise haben die Beschwerdeführenden denn auch nur noch
einen Beleg des Spitals J._______ betreffend die Schwangerschaft der Beschwerdeführerin
zu den Akten gereicht. Vor diesem Hintergrund kann nicht auf eine medizinische Notlage
im Sinne der Rechtsprechung geschlossen werden, welche den Vollzug der Wegweisung als
unzumutbar erscheinen liesse. Gemäss den ärztlichen Schreiben sind namentlich die
unklaren Aufenthaltsverhältnisse, die damit verbundenen Zukunftsängste sowie die Sorge
um ihren Sohn Ursache der psychischen Probleme. Betreffend den Sohn kann auf die
nachstehenden Erwägungen E. 6.3.5 verwiesen werden. Mit Blick auf den Vollzug der
Wegweisung steht es der Beschwerdeführerin frei, sich an ihren vormals behandelnden Arzt
zu wenden, um sich in Zusammenarbeit mit ihm gezielt auf einen Vollzug der Wegweisung
und auf eine Rückkehr nach Senegal vorzubereiten. Zusammenfassend ist somit
festzustellen, dass in Bezug auf die Beschwerdeführerin keine Wegweisungshindernisse
vorliegen. Der aktuellen Schwangerschaft ist im Rahmen der Ansetzung der Ausreisefrist
Rechnung zu tragen.



E. 6.3.5
Die Beschwerdeführenden haben weiter fachärztliche Berichte bezüglich ihres Sohnes
eingereicht. Gemäss diesen wurde bei C._______ ein kognitiver Entwicklungsrückstand
(EQ 65-70), eine expressive und rezeptive Spracherwerbsstörung und eine feinmotorische
Ungeschicklichkeit diagnostiziert. Die Beurteilung hat dabei ergeben, dass bei dem knapp
(...)jährigen C._______ die Grundmotorik noch altersentsprechend sei. Feinmotorisch sei
insgesamt eine Ungeschicklichkeit festzustellen und seien gewisse Erfahrungsdefizite nicht
auszuschliessen. Neurologisch und neuroorthopädisch seien keine Defizite festzustellen. Es
wird eine pädaudiologische Untersuchung (Ursachenabklärung bei nicht altersgemässen
Fähigkeiten zur Kommunikation bei Patienten aller Altersgruppen, Anm. des Gerichts) und
eine logopädische Standortbestimmung, eine heilpädagogische Frühförderung und der
Besuch einer Spielgruppe im Fördersetting empfohlen. Es ist unbestritten, dass die
kognitive sowie die sprachliche Entwicklung des Sohnes der Beschwerdeführenden aktuell
nicht derjenigen eines Kindes von (...) Jahren und (...) Monaten entsprechen, sondern
derjenigen eines Kindes von knapp (...) Jahren. Gemäss dem Testergebnis weist der Knabe
einen EQ (emotionale Intelligenz) von 65 bis 70 auf, was einer verzögerten Entwicklung
entspricht. Indes stellt eine solche retardierte Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, auch
unter Berücksichtigung des Kindeswohles, keine Gefährdung im Sinne des Gesetzes dar,
welche bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat zu einer raschen und lebensgefährdenden
Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes führen würde. Gleiches gilt bezüglich der
retardierten sprachlichen Entwicklung von C._______. Diesbezüglich ist den ärztlichen
Schreiben zu entnehmen, dass die Familiensprache K._______ ist, C._______ aber
aufgrund des täglichen drei bis vierstündigen TV-Konsums auch mit dem Französisch und
Deutsch in Kontakt kam. Letzteres wirkt sich mit Sicherheit negativ auf das Erlernen der
Sprache aus. In Anbetracht der Spracherwerbsstörung wird es insbesondere Sache der
Eltern sein, sich mit Blick auf die Förderung ihres Kindes auf eine Sprache zu beschränken
und C._______ sprachlich konkret zu fördern, um ihm das Erlernen des Sprechens zu
erleichtern. Jedenfalls stellt die kognitiv sowie sprachlich verzögerte Entwicklung von
C._______ keine Gefährdung dar, die den Vollzug der Wegweisung als unzumutbar
erscheinen lässt.

E. 6.3.6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass weder bezüglich der Beschwerdeführenden noch
ihres Sohnes medizinische Wegweisungshindernisse vorliegen, die einen Vollzug als nicht
zumutbar erscheinen liessen.

E. 6.4
Nach Art. 83 Abs. 2 AuG ist der Wegweisungsvollzug schliesslich auch als möglich zu
bezeichnen. Es obliegt den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung ihres
Heimatlandes die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art.
8 Abs. 4 AsylG und dazu BVGE 2008/34 E. 12).

E. 6.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich erachtet. Die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme fällt damit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1 - 4 AuG).

E. 7



Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und auch sonst nicht zu beanstanden ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde
ist abzuweisen.

E. 8.1
Die Beschwerdeführenden beantragen die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung.
Gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG befreit die Beschwerdeinstanz eine Partei, die nicht über die
erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern
ihre Begehren nicht aussichtslos erscheint. Aufgrund der Akten ist von der Mittellosigkeit
der nicht erwerbstätigen Beschwerdeführenden auszugehen. Sodann können ihre Begehren
aufgrund der vorstehenden Erwägungen nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Das
Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ist gutzuheissen. Es werden
keine Verfahrenskosten erhoben. 9.2 Den nicht vertretenen Beschwerdeführenden sind aus
dem vorliegenden Verfahren keine verhältnismässig hohen Kosten erwachsen, weshalb
ihnen keine Parteientschädigung auszurichten ist. (Dispositiv nächste Seite)
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